
Bereich 

Gerätschaft 
Betriebsanweisung Nr. 12  

      

Mobile Pumpen 

Anwendungsbereich 

− mobile Pumpen 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Körperverletzung durch Quetschung, Schlag und Stoß 

− Elektrische Gefährdung 

− Infektionsgefahr 

− Sachbeschädigung 

 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Pumpen dürfen nur von Personen bedient werden, die im Umgang mit dem Gerät eingewiesen  

 worden sind. 

− Pumpen standsicher aufstellen. 

− Während des Pumpbetriebes nicht in bewegliche Teile und Saugöffnung greifen. 

− Bei Elektropumpen darf die Stromleitung nur außerhalb des Schachtes gekuppelt werden. 

− Tauchpumpen dürfen nur mit zugelassenem Hebegerät in den Einsatzbereich abgelassen 
 werden. 

− Beim Einsatz von Elektrotauchpumpen darf sich niemand im Kanal befinden. 

− Schläuche oder Rohre nur im drucklosen Zustand kuppeln. 

− Perrotkupplungen mit Federstecker sichern. 

− Perrotkupplungen nur mit zugelassener und vollaufgesteckter Verlängerung betätigen. 

− Storzkupplungen nur mit zugelassenen und der Größe entsprechenden Schlüssel kuppeln. 

− Schläuche nicht über Kanten legen. 

− Beim Betanken Motor abstellen. 

 

Verhalten bei Störungen 

− Pumptätigkeit einstellen. 

− Störungen sind dem Vorgesetzten zu melden. 

 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfallarzt aufsuchen oder Notarzt anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. 

− Eintrag in das Verbandbuch. 

 

Instandhaltung / Entsorgung 

− Reparaturen an der Pumpe sind nur durch besonders beauftragte Personen durchzuführen. 

− Bei Wartungsarbeiten am Laufrad oder an der Rückschlagklappe gegen Einschalten des  



− Pumpaggregates sichern. Zündschlüssel abziehen bzw. Netztrennung. 

− Arbeiten an Batterien dürfen nur durch besonders eingewiesene Personen durchgeführt werden. 

 

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen, Sachschäden 
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